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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 243-2021 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.362 
  
Eingereicht am: 29.11.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Gabi Schönenberger (Schwarzenburg, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 Walpoth (Bern, SP) 
Michel (Schattenhalb, SVP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 27 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt Ja 02.12.2021 
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Sich zuspitzende Lage bei der psychiatrischen Versorgung im Kanton Bern 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Der Regierungsrat stellt mit geeigneten Massnahmen umgehend sicher, dass die stationäre 
und ambulante Versorgung auch im Bereich der Psychiatrie gewährleistet ist, insbesondere 
auch in der Akutpsychiatrie sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

2. Der Regierungsrat geht die Problematik des sehr akuten und schon länger anhaltenden 
Personalmangels mit griffigen Instrumenten umgehend aktiv an. 

3. Die Psychiatrie-Spitex, die durch Hausärztinnen und Hausärzte verordnet werden kann, ist 
vermehrt miteinzubinden. 

Begründung: 

Für Personen mit akuten psychischen Problemen und Erkrankungen fehlt es im Kanton Bern 
zusehends an geeigneten Plätzen. In der akuten Psychiatrie im Kanton Bern ist es im Sommer 
2021 zu mehreren Schliessungen von Abteilungen gekommen. Hauptgrund für die Schliessung 
von je einer Akutabteilung für Erwachsene im Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) und bei den 
Universitären Psychiatrischen Diensten (UPD) in Bern ist der Personalmangel. Im Kanton Bern 
fehlen durch die Schliessung dieser Abteilungen nun viele Betreuungsplätze, und auch weitere 
Kliniken mussten auf Grund von Personalmangel einzelne Betten schliessen. Dadurch kommt 
es zu einer substantiellen Reduktion des stationären Betreuungsangebots. 
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Nicht alle akutpsychiatrischen Erkrankungen können adäquat ambulant behandelt werden. Ist 
eine ambulante Behandlung möglich (allenfalls nur übergangsweise bspw. bei allfälligen Warte-
fristen für einen stationären Platz oder als begleitende Massnahme beispielsweise nach einem 
stationären Aufenthalt), ist auch die Psychiatrie-Spitex, deren Dienstleistungen durch Hausärz-
tinnen und Hausärzte verordnet werden können, vermehrt miteinzubinden. 

Zu einem ungedeckten Behandlungsbedarf führen laut einer 2016 durchgeführten BASS-Studie 
verschiedene Faktoren. Die Differenz zwischen Behandlungsbedarf und Behandlungsquote 
ergibt sich aus einem Zusammenspiel zwischen Angebotssituation (Dichte des Versorgungsan-
gebots, Aufgabenteilung zwischen Berufsgruppen und Fachpersonen) und Zugangshürden, die 
bewirken, dass vorhandene Angebote nicht in Anspruch genommen werden. 

Zugangshürden oder Gründe für eine Unterbeanspruchung sind gemäss dieser BASS-Studie 
von 2016 in erster Linie lange Wartefristen und ein teilweise fehlender rascher Zugang in Kri-
senzeiten. 

Die Wartesituation der Patientinnen und Patienten für einen stationären Platz ist für alle Invol-
vierten (Betroffene, Angehörige, überweisende Ärzteschaft, Institutionen mit zu wenig freien 
Plätzen) eine schwierige und komplexe Angelegenheit und kann zum Teil auch zu kritischen Si-
tuationen führen (unter anderem Selbst- und Fremdgefährdung). Konkret hat die Schliessung 
der zwei Akutabteilungen zur Folge, dass es zu längeren Wartezeiten kommt und zudem an-
dere Stationen dadurch mehr Patientinnen und Patienten aufnehmen müssen. In den auffan-
genden Stationen bräuchte es aber folglich auch wieder mehr Personal. Das Problem wird 
dadurch nur verlagert. Das fehlende Personal auf vielen psychiatrischen Stationen hat auch 
konkrete Auswirkungen auf deren Angebote. Teilweise mussten diese massiv heruntergefahren 
werden. 

PWC kam in ihrem Bericht «Berner Spitallandschaft im Umbruch» zum Schluss, dass die Nach-
frage nach psychiatrischer und psychosomatischer Betreuung aufgrund der Bevölkerungsent-
wicklung steigen wird. Zudem ist bei der Umsetzung der kantonalen Versorgungsplanung im Zu-
sammenhang mit den kantonalen Leistungsaufträgen auf den Spitallisten Akutsomatik, Rehabili-
tation und Psychiatrie gemäss KVG/KVV und SpVG/SpVV stets der Bedarf der Bevölkerung, die 
Eignung der Leistungserbringenden sowie die Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zugänglichkeit der 
Angebote zu überprüfen. Der Bedarf der Bevölkerung an psychiatrischer Versorgung übersteigt 
im Kanton Bern derzeit die zur Verfügung stehenden Plätze. Der Zugang zu ausreichender und 
angemessener Versorgung insbesondere in der Akutpsychiatrie ist dadurch nicht mehr sicher-
gestellt. 

Der Kanton Bern stellt mit geeigneten Massnahmen sicher, dass grundsätzlich die stationäre 
und ambulante Versorgung auch im Bereich der Psychiatrie in allen Bereichen gewährleistet ist, 
insbesondere auch in der Akutpsychiatrie sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Insbe-
sondere muss auch das Problem des ausgewiesenen Personalmangels prioritär angegangen 
werden. 

Begründung der Dringlichkeit: Durch die Schliessung von Akutabteilungen diesen Sommer hat sich die Versorgungs-
lage in der Akutpsychiatrie dramatisch zugespitzt. Die Versorgung ist derzeit nicht sichergestellt. Dieser missliche Zu-
stand muss schnellstmöglich behoben werden, so dass wieder ausreichend Plätze zur Verfügung stehen und keine zu 
langen Wartefristen entstehen. In der Akutpsychiatrie sind Wartefristen nicht per se mit allfälliger ambulanter Betreu-
ung adäquat aufzufangen; es können gefährliche Situationen entstehen durch eine Unterversorgung und einen er-
schwerten Zugang insbesondere im stationären akutpsychiatrischen Bereich. 
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